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cht daß durch Kaiſerliche Verordnung vom 4 Februar d J ReichsGeſetzBlatt Seite 11 die Beſtim
mungen der 88 1054a bis 105f 105h und 1051 der Gewerbeordnung ſoweit ſie nicht bereits durch die Beſtimmungen vom 28 März 1892 in Geltung ſind für die
Zeit vom I April er in Kraft geſetzt werden Dieſe Beſtimmungen ſetzen ſich zuſammen aus

A Anweiſung
treffend die Sonntagsrnhe im Gewerbebetriebve er Ansnahme des r wend di

Jn Ausführung der Vorſchriften des Geſetzes betreffend dieAöanderieg der Gewerbeordinmng vom 1 Juni 1891 Reichs

Geſetzbl S 261 über die Sonntagsruhe im Gewerbebetrieb
mit Ausnahme des Handelsgewerbes 58 105a 105b Abſ 1
105 e bis 105 wird hierdurch Folgendes beſtimmt

A Allgemeines
88 105 a 105b Abſ 1 105g 105h Abſ 1 und 1051

I Das im s 105b Abſ 1 der Gewerbeordnung enthaltene Ver
bot der Sonntagsarbeit gilt nicht für die Land und Forſtwirtb
ſchaft den Weinbau den Gartenbau die Viehzucht den Ge
ſchäftsbetrieb der Apotheker die Ausübung der Heilkunde und
der ſchönen Künſte und die im s 6 Abſ 1 Satz 1 a a O be
zeichneten Gewerbe Ferner ſind kraft beſonderer Vorſchrift von
dem Verbot der Sonntagsarbeit ausgenommen Gaſt und
Schankwirthſchaftsgewerbe Muſikaufführungen Schauſtellungen
theatraliſche Vorſtellungen und ſonſtige Luſtbarkeiten ſowie die
Verkehrsgewerbe 1051

II Jn denjenigen Handelsgewerben in welchen beim Laden
verkauf an den Waaren Aenderungs oder Zurichtungsarbeiten
vorgenommen werden z B Gewerbe der Hutmacher Blumen
händler Uhrmacher Fleiſcher iſt die Beſchäftigung mit dieſen
Arbeiten als Beſchäftigung im Handelsgewerbe zu betrachten und
deshalb an Sonu und Feſttagen während der für das betreffende
Haudelsgewerbe freigegebenen Zeit geſtattet

III Verboten iſt an Sonn und Feſttagen jede Art der Be
ſchäftigung von Arbeitern im Betriebe der unter S 105b Abſ 1
fallenden Gewerbe alſo im Bekriebe von Bergwerken Salinen
Aufbereitungsanſtalten Brüchen und Gruben von Hültenwerken
dar e und d h von Zimmerplätzen und Bauhöfen
von Werften un iegeleien

Durch die Worte im Betriebe iſt zum Ausdruck gebracht
daß das Verbot nicht nur räumlich für die Betriebsſtätte in
welcher ſich der betreffende Gewerbebetrieb regelmäßig abzu
wickeln pflegt ſondern für jede zu dem Gewerbebetriebe gehörige
Thätigkeit gelten ſoll So dürfen z B Montenre Schloſſer
Glaferz Maler Tapezier z Barbiergehilfen während der Sonn

tagsruhe auch außerhalb der Betriebsſtätte nicht beſchäftigt
werden ſo weit nicht etwa die betreffenden Arbeiten gemäß den
Vorſchriften der 88 1050 bis t ſtatthaft ſind

IV Das Verbot der Sountagsarbeit gilt auch für Bauten
aller Art, d h für Hoch Tief Wege Eiſenbahn und Waſſer
bauten ſowie für Erdarbeiten ſofern dieſe nicht Ausfluß eines
land oder forſtwirthſchaftlichen Betriebes des Weinbaues oder
des Gartenbaues ſind ferner nicht nur für Neubauten ſondern
auch für Ausbeſſerungs und Jnſtandhaltungsarbeiten z B auch
für das Schornſteinfegergewerbe

V Das Verbot der Sonntagsarbeit gilt für gewerbliche Ar
beiter im weiteſten Sinne alſo nicht nur für Geſellen Gehilfen
Lehrlinge Fabrikarbeiter und andere im Betriebe beſchäftigte
Handarbeiter ſondern auch für Betriebsbeamte Werkmeiſter und

Techniker
s VI Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe ſoll mindeſtens

auern
ſür einzelne Sonn und Feſttage mindeſtens 24 Stunden
für zwei aufeinander folgende Sonn und Feſttage 36 Stunden
für das Weihnachts Oſter und Pfingſtfeſt 48 Stunden

Dieſe Ruhezeiten müſſen auch in ſolchen Vetrieben die an
Werktagen ununterbrochen mit regelmäßiger Tag und Nacht
ſchicht arbeiten gewährt werden ſoweit nicht etwa für dieſe Be
triebe gemäß 88 1050 bis e Ausnahmen von dem Verbot der
Sonntagsarbeit Platz greifen Während aber in Betrieben die
nur be Tage oder in nnregelmäßigen Schichten zu arbeiten
pflegen die Ruhezeit ſtets von 12 Uhr Nachts an gerechnet werden
ſoll kann in Betrieben mit regelmäßiger Tag und Nachtſchicht
die Ruhezeit ſchon früheſtens um 6 Uhr Abends des vorher
gehenden Werktages und ſpäteſtens erſt um 6 Uhr Morgens des
Sonn oder Feſttages beginnen wenn für die auf den Beginn
der Nuhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht

Für alle Fälle gilt die Vorſchrift daß die Ruhezelt an zwei
auſeinander folgenden Sonn und Feſttagen ſtets bis 6 Uhr
Abends des zweiten Tages dauern muß Demnach beträgt die
Ruhezeit in Betrieben die keine regelmäßigen Tag und Nacht
ſchichten haben nicht nur 36 Stunden ſondern mindeſtens 42
Stunden von dem Beginn der Mitternachtsſtunde des
erſten Tages bis 6 Uhr Abends des zweiten Tages t

VII Jugendliche Arbeiter dürfen in Fabriken und den in
W 154 Abſ 2 und 154a bezeichneten gewerblichen Anlagen an
Sonn und Feſttagen überhaupt nicht beſchäftigt werden 8 136
Abſ 3 d vergl auch unten zu B

VIII Während im Handelsgewerbe ſoweit es in offenen Ver
kanfsſtellen betrieben wird auch die Sonnktagsarbeit der Ar
beitgeber Veſchränkungen unterliegt 5 414 iſt in den hier in
Rede ſtehenden Gewerben den Arbeitgebern und ſelöſtändigen
Gewerbetreibenden die Sonntagsarbeit durch die Vorſchriften der
Gewerbeordnung nicht verwehrt

Judeſſen iſt es der Landesgeſetzgebung vorbehalten die Arbeit
an Sonn und Feſttagen in größerem Umfange als dies in der
Gewerbeordnung geſchehen einzuſchränken d h nicht nur für die
Arbeiter eine ausgedehntere als die in der Gewerbeordnung
vorgeſehene Sonntagsruhe vorzuſchreiben ſondern auch die ge
werbliche Arbeit von ſelbſtändigen Gewerbetreibenden an Sonn
und Feſttagen ganz oder theilweiſe zu unterſagen S 105h Abſ

Zu dieſen landesgeſetzlichen Beſtimmungen zählen auch die
Polizeiverordnungen insbeſondere diejenigen über die äußere
Heilighaltung der Sonn und Feſttage

B Ausnahmen von den geſetzlichen
Beſtimmnungen

58 105 c 105f ind 105h Abſ
1 Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit treten ein

8 trat er Sang d des 8 105d bkraft der vom Bundesrath an run 105d beſchloſſenen Vorſchriften
c kraft der von der e Verwaltungsbehörde auf Grund

des S 105e erlaſſenen Beſtimmungen
kraft der von der unteren Verwaltungsbehörde auf Grund

des 8 105k ertheilten beſonderen Erlaubniß
e kraft der von der Landescentralbehörde auf Grund des

2 N h t wo rer c 4 MäNa en Vorſchriften der Bekanntmachung vom 4 Mär
1892 M Bl f d i V S 115 iſt zu verſtehen

a unter der h höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des 8 1050 Abſ 1 in der Regel
der Regierupgspräſident für die Stadt Berlin der

Polizeipräſident
3

v unter der Bezeichnung höhere Verwaltungsbe
hörde, ſoweit es ſich um das Verfahren nach
s 105e Abſ 2 handelt der Bezirksausſchuß

c für die der Aufſicht der Bergbehörden unterſtellten Be
triebe als höhere Verwaltungsbehörde im
Sinne des 8 105e das Oberbergamt

ä unker der Bezeichnung untere Verwaltungsbe
hörde 58 105f und 1050 Abſ 4 für die der Aufſicht V
der Bergbehörden unterſtehenden Betriebe der Berg
revierbeamte im Uebrigen in der Regel der Landrath
für Städte mit mehr als 10,000 Einwohnern die Orts

für diejenigen Städte der Provinz Hannover für
welche die revidirte Städteordnung vom 24 Juni 1858
gilt mit Ausnahme der im 8 27 Abßf 2 der Kreis
ordnung für dieſe Provinz vom 6 Mat 1884 bezeich
neten Städte der Magiſtrat

3 Soweit gemäß den r ſtenden Beſtimmungen zu Ziffer I
bis V in Fabriken und den in 88 154 Abſ 2 und 1544 der Ge
werbeordnung bezeichneten gewerblichen Anlagen Ausnahmen von
dem Verbot der Sonntagsarbeit Platz greifen ſind in dieſen Be
trieben bei der Beſchäftigung von Arbeiterinnen außer den
allgemeinen Bedingungen an welche die Zulaſſung der Sonntags
arbeit geknüpft iſt auch noch die Vorſchriften des S 137 und die

nd der 88 139 und 1394a erlaſſenen Beſtimmungen zu
eachten

4 Da in den unter 3 bezeichneten Betrieben die Beſchäftigung
jugendlicher Arbeiter an Sonn und Feſttagen im Allge
meinen verboten iſt und Ausnahmen von dieſem Verbot nur auf
Grund der 88 139 und 1394 zugelaſſen werden können ſo dürfen
jugendliche Arbeiter in dieſen Betrieben auch zu den nach Ziffer I
bis V zuläſſigen Sonnktagsarbeiten nur inſoweit herangezogen
werden als dieſe Beſchäftigung auf Grund des S 139 oder des
s 139a an Sonn und Feſtkagen ausdrücklich geſtattet iſt

J Ausnahmen kraft geſeklicher Vorſchriften
S 105c

1 Unter diejenigen Arbeiter auf die das Verbot der Sonntags
arbeit kraft Geſetzes keine Anwendung findet werden im 8 1050
an erſter Stelle ſolche Arbeiten gerechnet die in Nothfällen oder
im öffentlichen Jutereſſe unverzüglich vorgenommen werden müſſen
Zu den Arbeiten in Nothfällen gehören ſolche Arbeiten die zur
Beſeitigung eines Nothſtandes oder zur Abwendung einer Gefahr
ſofort vorgenommen werden müſſen ferner aber auch dringende
Arbeiten die durch Todesfälle Erkrankungen unvorhergefehene
erhebliche geſchäftliche Zwiſchenfälle u ſ w erforderlich werden
und nicht wohl auf den nachfolgenden Werktag verſchoben werden
können dagegen kann nicht etwa ſchlechthin die Erledigung eiliger
Arbeiten gerechnet werden Unter öffentlichem Jntereſſe iſt
nicht nur das Jntereſſe des Staates oder der Gemeinde ſondern
auch dasjenige des Publikums zu verſtehen

2 Die Befugniß Reinigungs und Jnſtandhaltungsarbeiten
durch die der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden
Betriebes bedingt iſt Arbeiten von denen die Wiederaufnahme
des vollen werktägigen Betriebes abhängig iſt ſowie ſolche Arbeiten
vorzunehmen die zur Verhütung des Verderbens von Rohſtoffen
oder des Mißlingens von Arbeitserzeugniſſen erforderlich ſind iſt
davon abhängig gemacht daß die genannten Arbeiten nicht an

e waen vorgenommen werden können 1050 Abſ 1 Ziffer 3
und H

Die Möglichkeit ihrer Vornahme an Werklagen iſt nach den
Umſtänden des einzelnen Falles und den beſonderen Verhältniſſen
der einzelnen Betriebe zu beurtheilen Die Befugniß zur Aus
führung der bezeichneten Arbeiten wird für den einzelnen Gewerbe
treibenden nicht ſchon dadurch ausgeſchloſſen daß andere Betriebe
derfelben Gattung deren Einrichtungen indeſſen weſentlich ver
ſchieden ſind der Sonntagsarbeit nicht bedürfen Wohl aber
finden die Beſtimmungen keine Anwendung wenn und ſobald es
dem Gewerbetreibenden möglich iſt ohne erhebliche Unzuträglich
keiten für den Betrieb oder die Arbeiter und ohne unverhältuiß
mäßige Opfer ſich ſo einzurichten daß er ohne Sonntagsarbeit
auskommen kann

3 Die Beſtimmungen des S 105e finden auch auf ſolche Betriebe
Anwendung für die nach den 88 1050 bis k und S 105h beſondere
Ausnahmen r ſind

4 Werden Arbeiter an Sonn und Feſttagen mit Arbeiten
beſchäftigt die kraft geſetzlicher Vorſchrift zuläſſtg ſind ſo müſſen
die Gewerbetreibenden in das im S 105e Abſ 2 bezeichnete Ver
zeichniß für jeden einzelnen Sonn und Feſttag an dem eine ſolche
Beſchäftigung ſtattgefunden hat die Zahl der beſchäftigten Arbeiter
die Dauer der Beſchäftigung durch Angabe der Lage der Arbeits
ſtunden ſowie die Art der vorgenommenen Arbeiten eintragen

Das Verzeichniß muß über ſämmtliche während des betreffenden
Kalenderjahres auf Grund des S 1050 vorgenommenen Sonntags
arbeiten Auskunft geben

Für Arbeitgeber die zahlreiche Arbeiter beſchäftigen empfiehltes ſich das Verzeichniß nach dem anliegenden Muſter zu führen

Bei Eintragung der Art der vorgenommenen Arbeiten genügt
es ſofern es ſich nicht um die Bewachung der Betriebsanlagen
ſowie um die Beaufſichtigung des Betriebes handelt nicht
die Arbeiten allgemein nach der in den Ziffern 85 des Abſ 1
des S 1050 gegebenen Bezeichnung anzuführen Vielmehr muß
aus den Eintragungen die Art der Arbeit ſoweit zu erſehen ſein
daß beurtheilt werden kann ob ſie unter die in dieſen Ziffern
bezeichneten Arbeiten fällt

Die Eintragungen müſſen für jeden Sonn und Feſttag wenn
les ſpäteſtens am folgenden Wöchentag vorgenommen

erden
Während für ſolche Arbeiter die lediglich mit den im S 1080e

unter den Ziffern 1 2 und 5 bezeichneten Arbeiten beſchäftigt
werden beſondere Ruhezeiten nicht vorgeſchrieben ſind müſſen
denjenigen Arbeitern die mit den unter den Hiffern 3 und 4 be
zeichneten Arbeiten an Sonntagen länger als 8 Stunden beſchäf
tigt oder hierdurch am Beſuch des Gottesdienſtes gehindert
werden an jedem zweiten oder dritten Sonntag beſtimmte Ruhe
zeiten verbleiben J 105e Abſ

Die Wahl ob Sonntagsruhe am zweiten oder dritten Sonntag
zu gewähren ſei ſteht den Gewerbetreibenden zu

n die Beſchäftigung an den nicht auf einen Sonntag fallenden
Feſttagen braucht ein Ausgleich durch Freilaſſung von der Ardeit
am zweiten oder dritten Sounktag nicht gewährt zu werden

6 Die untere Verwaltungsbehörde darf auf beſonderen Antrag
eine allwöchentlich zu gewährende 24 ſtündige Wochentagsrude
anſtatt der Ruhe am zweiten oder dritten Sonntag nur unter der
Vorausſetzung zulaſſen daß die Arbeiter am Beſuche des Gottes
dienſtes nicht gehindert werden 5 1050 Abſ H Außerdem iſt
die e ehe der Regel nur zu ertheilen wenn die Durch

iführung der am zweiten oder dritten Sonntag mit unver
bältnißmäßigen Opſern oder mit erheblichen Unzuträglichkeiten
für den Betrieb oder die Arbeiter verbunden ſein würde

Die Genehmigungsverfügung iſt ſchriftlich zu erlaſſen Sie
muß beſtimmen für wie viel Arbeiter für welche Arbeiten und
unter welchen Bedingungen die Ausnahme bewilligt wird Die
Genehmigung iſt ſofern ſich die Ausnahme auf mehr als 4 Sonn
tage erftreckt nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs zu ertheilen

Die untere Verwaltungsbehörde hat die Genehmigung in ein
erzeichniß einzutragen welches nach dem beigefügten Formular

anzulegen iſt Das Verzeichniß oder eine Abſchrift davon iſt bis
zum 15 Jannar jedes Jahres dem Regierungspräſidenten einzu
reichen und von dieſem dem Regierungs und Gewerberath zur
Beuntzung bei Erſtattung des Jahresberichts zu überweiſen

Für die unter der Aufſicht der Bergbehörden ſtehenden Betriebe
hat der Revierbeamke das Verzeichniß mit dem Jahresberichte
dem Oberbergamt vorzulegen

II Ausnahmen für Betriebe in denen Arbeiten
vorkommen die ihrer Natur nach eine Anter
brechung oder einen Aufſchub nicht geftatten
ſowie für Campagne S Saiſoninduſtrien

Umfang und Bedingungen der hierher gehörigen durch den
Bundesrath zugelaſſenen Ausnahmen ergeben ſich aus der Bekannt
machung des Reichskanzlers vom 5 Febrnar 1895 Reichs Geſetz
blatt S 19

Zu dieſer iſt Folgendes zu bemerken
I Die in die Bekanntmachung aufgenommenen Gewerbe ſind
im Weſenklichen in Anlehnung an die Klaſſifikation der Gewerbe
ſtatiſtik aufgezählt Wenn in einer gewerblichen Anlage mehrere
unter verſchiedene Gruppen der Gewerbeſtatiſtik gehörige Betriebe
vereinigt ſind wie z B Hochofenwerke und Eiſengießereien
Gruppen III und ſo greifen für dieſe einzelnen Betriebstheile

die verſchiedenen Ausnahmevorſchriften Platz
2 Jn den Beſtimmungen des Bundesrathes ſind nur die auf

Grund des 8 105d zugelaſſenen Sonntagsarbeiten aufgezäbhlt
dagegen nicht diejenigen Arbeiten die nach S 1050 Abſ 1 an
Sonn und Feſttagen kraft geſetzlicher Vorſchrift vorgenommen
werden können Als Richtſchnur dafür welche Arbeiten nach
8 1050 Abſ 1 als geſetzlich geſtattet anzuſehen ſind haben die im
Anhange folgenden Erläuterungen zu der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 5 Februar 1895 zu dienen

Jedoch ſind in dieſen Erläuterungen weder ſämmtliche nach
8 105e Abſ 1 zuläſſigen Arbeiten angeführt noch iſt ohne Wei
teres anzunehmen daß die daſelbſt als unter 8 105c Abſ 1 fallend
bezeichneten Arbeiten in allen Betrieben der betreffenden Art
geſetzlich geſtattet ſind Vielmehr kommt es hierbei weſentlich auf
die Verhältniſſe der einzelnen Betriebe räumliche Ausdehnung
Fabrikationsart u dergl an Vergl oben unter B I

3 Die Beſtimmungen des Bundesraths knüpfen die Geſtattung
von Sonntagsarbeiten an Bedingungen die den Arbeitern ein
Mindeſtmaß von Ruhe ſichern Wenn nicht im einzelnen Falle
Gefahr im Verzuge iſt dürfen die Arbeiter während dieſer Ruhe
zeit zu keinerlei Arbeit auch nicht zu den im S 105c Abſ 1
bezeichneten Arbeiten herangezogen werden

4 Jn allen Fällen wo nach den Beſtimmungen des Bundes
raths den Arbeitern mindeſtens Ruhezeiten gemäß S 1050 Abſ 3
zu gewähren ſind iſt gleichzeitig der unkeren Verwaltungsbehörde
die Ermächtigung ertheilt analog der Beſtimmungen im Abſ 4
des S 105c an Stelle der Ruhe an jedem zweiten oder dritten
Sonntag eine allwöchentlich zu gewährende 24ſtündige Ruhezeit
an einem Wochentage zuzulaſſen ſofern die Arbeiter am Beſuche
des ſonntäglichen Gottesdienſtes nicht behindert werden

Jn das nach B I 6 dieſer Anweiſung zu führende Verzeichniß
hat die untere Verwaltungsbehörde dieſe Ausnahmebewilligungen
nicht einzutragen

III Ausnahmen für Gewerbe zur Lefriedigung
täglicher oder an Sonn und Feſttagen beſonders

hervortretender Bedürfniſſe
105e Abſ

1 Jn der Regel vergl unten Ziffer 7 und 8 ſind Ausnahmen
nur für die nachſtehend unter a bis o benannten Gewerbe und
nicht in größerem Umfange oder unter leichteren Bedingungen

als im Folgenden angegeben zuzulaſſen
a Blumenbindereien

Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und
Feſttagen mit dem Zuſammenſtellen und Binden von Blumen und
Pflanzen Winden von Kränzen u dergl während der für den
Verkauf von Blumen in offenen Verkaufsſtellen freigegebenen
Stunden und erforderlichenfalls auch ſchon für zwei Stunden vor
dem Beginn des Verkaufs aber nicht während der Zeit des
Hauptgottesdienſtes geſtattet werden

Bedingung Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drel
Stunden dauern ſo ſind die Arbeiter entweder an jedem dritten
Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag
mindeſtens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends
oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arheits
tages und zwar ſpäteſtens von 1 Uhr Nachmittags ab von jeder
Arbeit freizulaſſen

Gasanſtalten und Elektrizitätswerke
Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und

a mit Arbeiten die für den Betrieb unläßlich ſind ge
tattet werden
Bedingung Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe bat

mindeſtens zu dauern entweder für jeden zweiten Sonntag 24
Sktunden oder für jeden dritten r 36 Stunden oder ſo
fern an den übrigen Sonntagen die Arbeitsſchichten nicht länger
als 12 Stunden dauern für jeden vierten Sonntag 36 Stunden
Ablöſungsmannſchaften dürfen je 12 Stunden vor und nach ihrer
regelmäßigen Beſchäftigung zur Arbeit nicht verwendet werden
Die den ten ne en zu gewährende Ruhe muß das

rn der den abgelöſten Arbeitern zu gewährende Ruhe
erreichen

e Bäcker und Konditorgewerhe
1 Die Beſchäftigung von Arbeitern kann an allen Sonn und

Feſttagen während 10 Stunden geſtattet werden
Bedingung Jedem Arbeiter iſt an jedem Sonn und Feſt

tage eine unnnterbrochene Ruhe von 14 Stunden in Bäckereien von
12 Stunden in Konditoreien zu gewähren Der Beginn dieſer
Ruhezeit iſt in Bäckereien früheſtens von 12 Uhr Nachts ſpäteſtens
von 12 Uhr Mittags ab zu rechnen

Ferner iſt jedem Arbeiter mindeſtens an jedem dritten Sonntage
die zum Beſuch des Gottesdienſtes erforderliche Zeit freizugeben

2 Dienigen Arbeiter welche nach der en 1 eineRnuhezeit von 14 bezw 12 Stunden zuſteht dürfen end dieſer
Ruhegen ve ist per I beiten Vnbergſt

a in en rbeiten die zur Vorbereitung derWiederaufnahme der rauraigen Arbeit am hen
jeTage nothwendig ſind ſofern ſie nach 6 Uhr Abends

ſtattfinden und nicht länger als 1 Stunde danern
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in Konditorelen mit h Herſtellung und dem Austragenn leicht verderblicher Waaren die unmittelbar vor dem

Genyuß hergeſtellt werden müſſen Eis Crèmes n dergl
Bedingung zu b Sind in Konditoreien Arbeiter

noch nach 12 Uhr Mittags beſchäftigt worden ſo müſſen
ſie an einem der nächſten ſechs Werktage von Mittags
12 Uhr ab von jeder Arbeit freigelaſſen werden

3 Gemeinden in denen die Bäcker ortsüblich an Sonn
und tagen für ihre Kunden das Ausbacken der von dieſen
bereiteten Kuchen oder das Braten von Fleiſch beſorgen kann von

unteren Verwaltungsbehörde geſtattet werden daß in jedem
ein über 16 Jahre alter Arbeiter mit jenen Arbeiten

während höchſtens drei Vormittagsſtunden über die unter Ziffer 1
reigegebene Zeit hinaus beſchäftigt wird

4 Für Betriebe in denen ſowohl Bäckerwaaren als Konditor
waaren hergeſtellt werden iſt die Beſchäſtigung ſolcher Arbeiter
die an Sonn und Feſttagen ausſchließlich mit der Herſtellung
von Konditorwaaren beſchäftigt werden nach den Beſtimmungen
kür Konditoreien die Beſchäftigung der übrigen Arbeiter nach
den Beſtimmungen für Bäckerelen zu regeln

Als Bäckerwaare iſt dasjenige Backwerk zu behandeln welches
herkömmlich unter Verwendung von Heſe oder Sauerteig ohne
Beimiſchung von Zucker zum Teig hergeſtellt wird Jndeſſen
kann die böhere Verwaltungsbehörde für ihren Bezirk oder einzelne
Theile deſſelben darüber Beſtimmung treffen ob abweichend hier
von eine Waare ortsüblich zu den Bäckerwaaren zu rechnen iſt

Fleiſchergewerbe
Es kann die Beſchäſtigung von Arbeitern an allen Sonn und

Feſttagen für 3 Stunden welche bis zum Beginn der für den
n feſtgeſetzten Unterbrechung der Verkaufszeit im

andelsgewerbe reichen dürfen geſtattet werden
Wo nach den beſonderen örtlichen Verhältniſſen dieſe drei

ſtündige Arbeitszeit nicht ausreichen ſollte können ausnahmsweiſe
noch zwei weitere vor dem Beginn des Hanptgottesdienſtens
fallende Stunden freigegeben werden

Bedingung wie zu a
e Barbier und Friſeunrgewerbe

Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und
Feſttagen im Allgemeinen nur bis 2 Uhr Nachmittags darüber
hinaus aber noch inſoweit geſtattet werden als ſie bei der Vor
bereitung von öffentlichen Theatervorſtellungen und Schauſtellungen
erforderlich iſt

Bedingung Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei
Stunden dauern ſo ſind die Arbeiter entweder an jedem dritten
Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag
minedeſtens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends
oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeits
tages und zwar ſpäteſtens von 1 Uhr Nachmittags ab von jeder
Arbeit freizulaſſen

Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am Beſuch des
Gottesdienſtes behindert werden ſo iſt ihnen an jedem dritten
Sonntag die zum Beſuch des Gottesdienſtes erforderliche Zeit
freizugeben

H Waſſerverſorgungsanſtalten
Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und

Feſttagen mit Arbeiten die für den Betrieb unerläßlich ſind ge
attet werden
Bedingung Bei bloßem Tagesbetrieb wie zu e bei unnnter

brochenem Vetrieb wie zu b
Badeauftalten

Es kann die Beſcbäftigung von Arbeitern an allen Sonn und
Feſttogen geſtattet werden

Bedingung für diejenigen Badeanſtallen die nicht nur in
der wärmeren Jahreszeit betrieben werden wie zu e

Soweit die Badeanſtalten zu Heilzwecken beſtimmt ſind finden
auf ſie wie auf Heikanſtalten überhaupt die Beſtimmungen der
Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe keine Anwendung vergl
oben zu A 1I

h Jeitnungsdruckereieu
1 Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn

und Feſttagen mit Ausnahme des zweiten Weihnachts Oſter
und Pfingſtfeiertages bis 6 Uhr Morgens zur Herſtellung der
Morgenausgabe geſtattet werden

Bedingung Nach Herſtellung dieſer Ausgabe muß der Betrieb
bis um 6 Uhr Morgens des folgenden Werktages ruhen

2 Soweit der Vertrieb der Zeitungen nicht durch beſondere
Spediteure ſtattfindet ſondern einen Theil des Zeitungsdruckerei
betriebes bildet können dafür die nach der Anweiſung betreffend
die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für die Zeitungsſpedition
zuläſſigen Arbeitszeiten gewährt werden

Bedingung Beim Vertrieb der Zeitungen an Sonn und
Feſttagen dürſen Perſonen die bei der Herſtellung der Morgen
ausgabe beſchäftigt geweſen ſind nicht Verwendung finden

i Anſtalten zur Mittheilung telegraphiſcher
Nachrichten an Abonnenten

Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und
Feſttagen mit Arbeiten die für den Betrieb unerläßlich ſind
geſtattet werden

Bedingung wie zu e
h Photographiſche Aunſtalten

Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern geſtattet werden
1 an den letzten vier Sonntagen vor Weihnachten zum Zwecke

der Aufnahme von Porträts des Kopirens und Re
touchirens für 10 Stunden bis ſpäteſtens 7 Uhr Abends

2 an allen übrigen Sonn und Feſttagen zum Zwecke der
Aufnahme von Porträts im Sommerhalbjahr für
6 Stunden bis ſpäteſtens um 5 Uhr Nachmiktags im
Winterhalbjahr für 5 Stunden bis ſpäteſtens um 3 Uhr
Nachmittags

Die Ausnahme unter 2 findet keine Anwendung auf den erſten
Weihnachts Oſter und Pfingſtfeiertag

Bedingung wie zu e
Gewerbe der Köche

Es kann die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und
Feſttagen geſtattet werden

Bedingung wie zu e
m Bierbranereien Eisfabriken Molkereien

Es kann die Verſorgung der Kundſchaft mit Bier Roheis und
Molkereiprodukten an Sonn und Feſttagen während der für den
Handel mit dieſen Gegenſtänden freigegebenen Stunden ge
ſtattet werden

Mineralwafſerfabriken
Es kann in der wärmeren Jahreszeit für 3 Stunden vor dem

Beginn des Hauptgottesdienſtes die Beſchäftigung von Arbeitern
mit ſolchen Arbeiten ttet werden die zur Verſorgung der
Kundſchaft erforder d

o Bekleidungs und Reinignungsgewerbe
mit handwerksmäſzigerm Betriebe

Ss kann die Ablieferung beſtellter Arbeiten an die Kunden
bis zum Beginn der für den Hauptgottesdienſt feſtgeſetzten Unter
hrechung der Verkaufszeit im Handelsgewerbe geſtattet werden

2 Die höheren Verwaltungsbehörden haben für die unter 1 a
bis o auſgeführten Gewerbe nur ſoviel Sonntagsarbeit zu ge
ſtatten als nach den örtlichen Verhältniſſen geboten erſcheint

Durch die Beſtimmungen zu 1 ſoll alſo nur das
Höchſtmaß der zuläſſigen Ausnahmen und das Mindeſt
eher zu gewährenden Ruhezeiten feſtgeſetzt

3 Jnsheſondere kann für Betriebe mit Tag und Nachtarbeit
die Genehmigung u Sonnkagsarbeit von der Bedingung abhängig
gemacht werden daß längere als 18ſtündige Wechſelſchichten unz ſind ſofern es ſich um g Arbeiten handelt und

eſeitigung der 24 ſtündigen Wechfelſchichten durch Einführung
8ſündiger Wechſelſchichten oder Einſtellung von Erſatzmannſchaftenohne erhebliche nzuträglichkeiten möglich erſcheint

uch kann für Betriebe mit Tag und Nachtarbeit z B Gas
die Zulaſſung einer beſchränkten Arbeit an Sonn und

tagen davon abhängig gemacht werden daß während beſtimmter
tunden an dieſen Tagen der Vetrieb ruht

Für die nicht ununterbrochen arbeitenden Betirlebe iſt oſern
die Durchſührung der n s 1050 Abſ 3 möglich
erſcheint von der Zulaſſung der dine
Freigabe eines Nachmittags an einem Wochentage und die Ge
währung der Gelegenheit zum Beſuch des Gottesdlenſtes an jedem
dritten Sonntag vorgeſchrieben wird abzuſehen

5 Jn denjenigen Fällen in denen nach vorſtehenden Be
ſtimmüngen nur ſolche Arbelten geſtattet werden dürſen die für
den Betrieb unerläßlich ſind iſt es zuläſſig daß dieſe Arbeiten im
Einzelnen bezeichnet werden

6 Die Ansnahmeregelung braucht nicht für den ganzen Ver
waltungsbezirk einheitlich zu erfolgen ſondern ſie kann für den
Z daß die Verhältniſſe der einzelnen Gewerbe an den einzelnen

rten des Bezirks verſchieden liegen für einzelne Kreiſe oder
Orte verſchieden geſtaltet werden

7 Unter beſonderen Verhältnuiſſen z B bei Truppenzuſammen
ziehungen größeren Volksfeſten Märkten und Wallfahrten oder
während der Faſinachtszeit kann die höhere Verwaltungsbehörde
zur Befriedigung der hierdurch geſteigerten Bedürfniſſe der Be
völkerung ſür einzelne Ortſchaften oder Bezirke vorübergehend
oder periodiſch für kurze Zeit weiterreichende Ausnahmen von dem
Verbot der Sonntagsarbeit als die unter Ziffer 1 vorgeſehenen
zulaſſen Von jeder Ausnahmeregelnng dieſer Art iſt den unter
zeichneten Miniſtern umgehend Anzeige zu machen

8 Sollte in Zukunſt das Bedürfniß hervortreten weiterreichende
Ausnahmen als die unter Ziffer 1 vorgeſehenen für die Dauer
zuzulaſſen ſo hat die höhere Verwaltungsbehörde vor der Zulaſſung

Ausnahmen den unterzeichneten Miniſtern Anzeige zu
machen

9 Arbelter welche auf Grund der Ausnahmebeſtimmungen unter
Ziffer 1 bis 8 mit Sonntagsarbeiten beſchäftigt werden ſind
wenn nicht Gefahr im Verzuge iſt während der ihnen aus
bedungenen Ruhezeit auch nicht zu ſolchen Arbeiten die in dem
betreffenden Betriebe auf Grund des 8 105e Abſ 1 vorgenommen
werden dürfen und ferner auch nicht zu Arbeiten in dem etwa
mit dem Betriebe verbundenen Handelsgewerbe heranzuziehen

10 Die nach vorſtehenden Vorſchriften erlaſſenen Ausnahmen
ſind in den Amts und Kreisblättern zu veröffentlichen

IV Ausnahmen für Betriebe mit Wind
oder unregelmäßiger Waſſerkraft

S 105e Abſ 1 und
1 Das Geſetz macht die Zulaſſung der Ausnahmen bei den mit

Wind oder Waſſerkraft arbeitenden Betrieben davon abhängig
daß ſie als Triebkraft ausſchließlich oder vorwiegend Wind oder
Waſſer verwenden bei den mit Waſſerkraft arbeitenden Betrieben
außerdem davon daß die Waſſerkraft eine unregelmäßige iſt

2 Als vorwiegend mit Wind oder Waſſerkraft arbeilend iſt ein
Triebwerk dann anzuſehen wenn eine andere Triebkraft Dampf
Gas Elektrizität u dgl nur beim Verſagen der Wind oder
Waſſerkraft eintritt oder wenn im Falle des Nebeneinanderwirkens
der Wind oder Waſſerkraft mit einer anderen Triebkraft die
Wind oder Waſſerkraft bei normalem Betriebe die ſtärkere Hanupt
kraft iſt Letzteres iſt bei Waſſertriebwerken in der Regel dann
anzunehmen wenn bei mittlerem Waſſerſtand die Waſſerkraft
mehr als die Hälfte der zum normalen Betriebe des Werkes
erforderlichen Kraft liefert

3 Als unregelmäßig iſt eine Waſſekrraft dann anzuſehen wenn
der Waſſerzufluß während der jährlichen Betriebszeit in Folge
elementarer Einwirkungen z B Trockenheit Hochwaſſer Froſh
oder aus anderen Gründen Mitbenutzung des Waſſers zu anderen
Zwecken z B Bewäſſerungsanlagen u ſ erheblichen
Schwankungen unterworfen iſt und dadurch ein ununterbrochener
oder gleichmäßiger Waſſerbetrieb unmöglich gemacht wird

Bei Prüfung der Frage ob eine Waſſerkraft unregelmäßig iſt
ſind hiernach anßergewöhnliche Naturereigniſſe die nicht unregel
mäßig während der jährlichen Betriebszeit wiederkehren ſowie
ſolche Umſtände außer Betracht zu laſſen die zwar im Laufe des
Jahres öfters wiederkehren jedoch die ununterbrochene oder
gleichmäßige Fortführung des Betriebes im gewöhnlichen Um
fange nicht weſentlich hindern

4 Die Ausnahmen haben nur den Zweck Ausfälle der regel
mäßigen werktägigen Arbeitszeit welche durch Verſagen der
Triebkraft verurſacht werden auszugleichen ſoweit ein wirthſchaft
liches Bedürfniß hierzu vorliegt Jn der Regel wird ein ſolches
Bedürfniß nicht anzuerkennen ſein wenn und ſoweit bisher die
Sonntagsarbeit nicht üblich war S

Bei Geſtattung der Ausnahmen iſt thunlichſt zu ermitteln an
wieviel Wochentagen während der jährlichen Betriebszeit die
Triebkraft ganz oder theilweiſe zu verſagen pflegt und dement
ſprechend iſt die Zahl der Sonn und Feſttage an denen eine Be
ſchäftigung ſtattfinden darf und die Dauer dieſer Beſchäftigung
zu bemeſſen

5 Ausnahmen werden nicht zugelaſſen ſein ſür größere Betriebe
welche zwar vorwiegend mit Wind und unregelmäßiger Waſſer
kraft arbeiten ſich daneben aber ſtändig einer Hilfskraft bedienen
ſofern dieſe Hilfskraft an Werktagen beim Verſagen der Wind
oder Waſſerkraft die Fortführung des Betriebes in einem nicht
weſentlich beſchränkteren Umfange ermöglicht

6 Kommt Wind oder Waſſer nur in einzelnen Theilen einer
gewerblichen Anlage als Triebkraft in Anwendung ſo erſtreckt
ſich die Geſtattung der Sonntagsarbeit nicht nur auf diejenigen
Arbeiten welche unter Benutzung des Wind oder Waſſertrieb
werks ausgeſührt werden ſondern auch auf ſolche Arbeiten die
mit jenen Arbelten derart im Zuſammenhange ſtehen daß ſieinicht
wohl am vorhergehenden oder nachfolgenden Werktage vorgenommen
werden können

S die Zulaſſung der Ausnahmen kommen zwei Verfahren
n Frage

a Einmal iſt der Regierungspräſident für die der Aufſicht
der Bergbehörden unterſtellten Betriebe das Oberbergamt
befugt nach Lage der örtlichen Verhältniſſe allgemeine
Ausnahmen für beſtimmte Betriebsarten Verwaltungs
gebiete oder Waſſerläufe zuzulaſſen ſowie einzelnen nach
Art Einrichtung oder Lage des Betriebes der beſonderen
Regelung bedürftigen Unternehmungen Ausnahmen zu
gewähren 8 105e Abſ

b Daneben hat jeder Triebwerksbeſitzer die Möglichkeit für
ſeinen Betrieb in einem nach den Vorſchriften der 88 20
und 21 der Gewerbeordnung ſich regelnden Verfahren
beſondere Ausnahmen zu erwirken 105e Abſ

Jn den Fällen zu b hat in erſter Jnſtanz der Bezirks
ansſchuß in zweiter Jnſtanz der Miniſter für Handel
und Gewerbe zu entſcheiden

Für das Verfahren bei dem Bezirksausſchuß ſind in
erſter Linte die Vorſchriften im 821 Ziffer 1 2 4 und 5
der Gewerbeordnung und danueben die im Geſetz über
die allgemeine Landesverwaltung für das Beſchluß
verfahren gegebenen Beſtimmungen maßgebend

ür die der Aufſicht der Bergbehörden unterſtellten
Betriebe liegt die Entſcheidung über die auf Grund des
s 105e Abſ 2 beantragte Zulaſſung beſonderer Aus
nahmen dem Oberbergamte in zweiter Jnſtanz dem

Miniſter für Handel und Gewerbe ob
8 Bei Zulaſſung von Ausnahmen durch den Regierungs

präſidenten nach 8 1050 Abſ 1 vergl unter 7 a iſt zwiſchen den
Windmühien und den Waſſergetreidemühlen einerſeits und den
übrigen mit unregelmäßiger Waſſerkraft arbeitenden Betrieben
gatdererſeits zu unterſcheiden

9 Der Regierungspräſident das Oberbergamt kann auf Grund
der nach Ziffer 4 und 5 vorgenommenen Prüfung die Beſchäftigung
von Arbeitern mit Arbeilen welche nicht an e vor

enommen werden können mit Ausſchluß des erſten Weihnachts
er und Pfingſttages geſtatten

a für die mit unregelmäßjger Waſſerkraft arbeitenden Betriebe
mit Ausnahme der Getreidemühlen

an nicht mehr als 12 Sonn und Feſttagen im Ihre
w

durch welche nur die

werktäglichen Arbeitszeit durch ungünſtige Winde und

ſür r im Hinblick auf den Wettbewerb mit den Getreidewindmühlen
an nicht mehr als 26 Sonn und Feſttagen im Jahre

Weitergehende Ausnahmen ſind nur unter beſonderen Umſtänden
und zwar nur dann zuzulaſſen wenn dies mit Rückſicht auf die
wirthſchaftliche Lage oder ſonſtige eigenartige Verhältniſſe der in
Betracht kommenden Betriebe oder Betriebsarten geboten erſcheintBedingungen Den Arbeitern ſind mindeſtens RNuhezeiten

gemäß 8 1050 Abſ 3 oder Abſ 4 der Gewerbeordnung oder die
a ge der Bedingung zu III 1e angegebenen Ruhezeiten zu
gewähren

Die Sonn oder Feſttagsarbeiten ſind von dem Gewerbe
zreibenden mit den im 8 105e Abſ 2 bezeichneten Angaben über
die Zahl der beſchäſtigten Arbeiter die Dauer ihrer Veſchäftigung
ſowie die Art der vorgenommenen Arbeiten in das daſelbſt vor

r gen Verzeichniß einzutragen vergl auch oben unter

10 Die Beſtimmungen unter III 5 7 und 9 finden auf die
hier in Rede ſtehenden Ausnahmen entſprechende Anwendnung

11 Der Regierungspräſident das Oberbergamt hat von den
Ausnahmebewilligungen den betreffenden Ortspolizeibehörden und
Gewerbeinſpektoren Revierbeamten Kenntniß zu geben Allgemeine
für beſtimmte Betriebsarten Verwaltungsgebiete oder Waſſerläufe
zugelaſſene Ausnahmen ſind ferner im Amtsblatte und in den
Kreisblättern der betheiligten Kreiſe zu veröffentlichen Bei der
Veröffentlichung iſt darauf zu achten daß der Jnhalt der Be
ſtimmungen unter 2 bis 6 gleichfalls zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird
12 Bei den von dem Bezirksausſchuß Oberbergamt nach
8 105e Abſ 2 zugelaſſenen Ausnahmen empfiehlt es ſich in dem
Beſcheide ausdrücklich darauf hinzuweiſen daß die Ausnahme
bewilligung jederzeit ganz oder theilweiſe widerrufen werden kann
und ferner vorzuſchreiben daß die Ausnahmebewilligung von
dem Betriebsinhaber an der Betriebsſtätte aufzubewahren und
auf Erfordern den Polizeibeamten ſowie den Gewerbeaufſichts
beamten vorzuzeigen iſt

13 Für den Widerruf einer Ausnahmebewilligung iſt die Behörde
zuſtändig die die Bewilligung ertheilt hat Gegen einen den

iderruf ausſprechenden Beſchluß des Bezirksausſchuſſes Ober
bergamts findet die Beſchwerde an den Miniſter für Handel und
Gewerbe ſtatt

V Ausnahmen zur Verhütung eines
unnverhältnißmäßigen Schadens

F 105t
1 Anträge auf Geſtattung von Ausnahmen nach s 105k ſind

von der unteren Verwaltungsbehörde möglichſt ſchleunig zu er
ledigen Der Unternehmer darf die Sonntagsarbeiten vor Eingang
der Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde nicht vor
nehmen laſſen Die nachträgliche Ertheilung der Genehmigung
iſt unzuläſſig

2 Die Ausnahmen dürfen nur vorübergehend auf beſtimmte
Zeit und ferner nur unter folgenden zwei Vorausſetzungen be
willigt werdena das Bedürſniß zur Sonntagsarbeit darf trotz Aufwendung

gehöriger Sorgfalt nicht vorherzuſehen geweſen ſein
b der durch den Ausfall der Sonntagsarbeit drohende

Schaden muß unverhältnißmäßig alſo ſo erheblich ſein
daß demgegenüber die BVeeinträchtigung welche die
Sonntagsruhe der Arbeiter durch die Ausnahmegeſtattung
erſährt nicht entſcheidend ins Gewicht fallen kann

3 Ausnahmen nach S 105f ſind der Regel nach nicht für den
erſten Weihnachts Oſter und Pfingſtfeiertag im Uebrigen für
jeden einzelnen Betrieb für mehr als vier auf einander folgende
Sonn und Feſttage nur mit Genehmigung der höheren Ver
waltungsbehörde zuzulaſſen r4 Bei Bewilligung der Ausnahmen iſt darauf Bedacht zu
nehmen daß die Dauer der Beſchäfſtigung der Arbeiter an den
einzelnen Sonn und Feſttagen möglichſt beſchränkt wird Bei
mehr als fünſſtündiger Beſchäftigungsdauer iſt erforderlichenfalls
vorzuſchreiben daß die Beſtimmungen im S 1050 Abſ 3 oder
Abſ 4 oder die oben unter III Ie angegebenen Bedingungen
beobachtet werden g
5 Die Genehmigungsverſügung ſoll ſchriftlich erlaſſen werden

Aus derſelben muß zu erſehen ſein für wie viel Arbeiter für
welche Arbeiten und unter welchen Bedingungen die Ausnahme
bewilligt wird Die Genehmigung darf ſofern ſich die Ausnahme
auf mehr als vier auf einander folgende Sonn und Feſttage er
ſtreckt nur unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs ertheilt werden Endsch iſt in der Verfügung darauf
hinzuweiſen daß eine Abſchrift derſelben innerhalb der Betriebs
ſtätte an einer den Arbeitern leicht zugänglichen Stelle ausgehängt
werden muß

Abſchrift der Verſügung iſt ſofern es ſich nicht um einen Be
trieb handelt welcher der Aufſicht der Bergbehörden unterſtellt iſt
v d unteren Verwaltungsbehörde der Ortspolizeibehörde mit
zutheilen

6 Die Genehmigung iſt in ein Verzeichniß einzutragen welches
nach dem beigefügten Formular Anlage 3 anzulegen iſt Das
Verzeichniß oder eine Abſchrift davon iſt bis zum 15 Januar
jedes Jahres dem Regierungspräſidenten einzureichen und von
dieſem dem Regierungs und Gewerberath zur Benutzung bei
Erſtattung des Jahresberichts mitzutheilen Für die der Aufſicht
der Bergbehörden unterſtellten Betriebe erfolgt die Einreichung
an das Oberbergamt

C Aufſicht über die Ausführung der Be
ſtimmungen betreffend die Sonntagsruhe
J Die Aufſicht über die Ausführung der Beſtimmungen über

die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe mit Ausnahme des Han
delsgewerbes wird von den Ortspolizeibehörden und den beſon
deren auf Grund des 8 139b der Gewerbeordnung angeſtellten
Auſſichtsbeamten für die der Aufſicht der Bergbehörden unter
ſtellten Betriebe von den Bergrevierbeamten wahrgenommen

Wegen der Aunuſſichtsthätigkeit der Gewerbeaufſichtsbeamten
wird auf die für die letzteren beſtehenden Dienſtanweiſungen ver
wieſen

II Die Ortspolizeibehörden Bergrevierbeamten haben die
Durchführung der die Sonntagsruhe betreffenden Beſtimmungen
durch beſondere bei den Gewerbeunternehmern ihres Verwaltungs
bezirks von Zeit zu Zeit vorzunehmende Reviſionen und bei jeder
ſonſt ſich darbietenden Gelegenheit ſorgfältig zu überwachen

Bei den Reviſionen ſind folgende Punkte feſtzuſtellen
1 Jſt das nach 8 1050 Abſ 2 der Gewerbeordnung und

B IV Ziffer 9 dieſer Anweiſung vorgeſchriebene Ver
zeichniß vorhanden und ordnungsmäßig geführt

2 Sind in Betrieben welche von den durch den Bundesrath
anf Grund des 8 105d zugelaſſenen Ausnahmen Ge
brauch machen die vorgeſchriebenen Aushänge der
Ausnahmevorſchriften vorhanden

3 Für den Fall daß zur Zeit der Reyiſion eine Beſchäf
tigung nach der Ausnahmevorſchrift von 8 105 ſtatt
findet nd die vorgeſchriebenen Aushänge vorhanden

4 Siimmi die Beſchäftlgung der Arbeiter mit den erlaſſenen
Ausnahmevorſchriften überein werden insbeſondere die
Arbeiter nicht länger als zuläſſig beſchäftigt und werden
die in den Genehmigungsbedingungen vorgeſchriebenen
Ruhezeiten gewährtW Tefen u in denjenigen gewerbIII Die vorbezeichnelen Punkte

lichen Anlagen für welche durch die Beſtimmungen der Aus
führungsanweiſung vom 26 Februar 1892 unter G II regel
m i n Reviſionen rn ſind auch beiGelegenheit dieſer Reviſtonen thuntichſt klarzuſtellen SIV Nach jeder Reviſion iſt auf dem unter II 1 bezeichneten

Verzeichniß ſowie auf den unter II 2 und 3 bezeichneten Ausfür Windmühlen im Hinblick auf die jährlich wieder
kehrenden häufigen Unterbrechungen der regelmäßigen

IV 2
hängen ein Reviſlonsvermerk zu machen



V Fällen in denen es der Ortspolizeibehörde zweifelhaft
iſt ob die Beſchäftigung von Arbeitern mit den geſetzlichen oder
Ansnahmevorſchriften in Einklang ſieht hat ſie vor Erſtattung

der Straſanzeige das Gutachten des zuſtändigen Gewerbeinſpektors
e olen Dieſem bleibt es überlaſſen ſeinerſeits zunächſt die

i ung des Regierungspräſidenten herbeizuführen Jn
leicher Weiſe hat der Bergrevierbeamte nöthigenfalls die Ent

des Oberbergamts nachzuſuchen
den 11 März 1895

Der Miniſter für Handel und Gewerbe
gez Frhr v Berlepſch

Der Miniſter der geiſtlichen Unterrichts und
Medizinalangelegenheiten

Jm Anftrage gez v Bartſch
Der Miniſter des Jnnern

Jn Vertretung gez Braunbehrens

idun
Berl

B Ausnahmen
von den geſetzlichen Beſtimmungen

betreffend die Sonntagsruhe im Gewerbebetriebe
nach S 105e des Reichsgefetzes vom 1 Jnni 1891

I

Für Gewerbe zur Befriedigung täglicher oder an Sonn und
Feſttagen beſonders hervortretender Bedürfniſſe

Blumenbindereien
Die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſttagen

mit dem Zuſammenſtellen und Binden von Blumen und Pflanzen
Winden von Kränzen u dergl während der für den Verkanf von
Blumen in offenen Verkaufsſtellen freigegebenen Stunden und er
forderlichenfalls auch ſchon für zwei Stunden vor dem Beginn
des Verkaufs aber nicht während der Zeit des Hauptgottesdienſtes
iſt geſtattet

Bedingung Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei
Stunden dauern ſo ſind die Arbeiter entweder an jedem dritten
Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag
mindeſtens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends
oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeits
tages und zwar ſpäteſtens von 1 Uhr Nachmittags ab von jeder
Arbeit freizulaſſen

Gasanſtalten und Eleetrizitätstverke,
Die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſttagen

mit Arbeiten die für den Betrieb unerläßlich ſind iſt geſtattetBebdingung Die den Arbeitern zu gewährende Kude hat
mindeſtens zu dauern entweder ſür jeden zweiten Sonnkag
24 Stunden oder für jeden dritten Sonntag 36 Stunden oder
fofern an den übrigen Sonntagen die Arbeitsſchichten nicht länger
als 12 Stunden dauern für jeden vierten Sonntag 36 Stunden
Ablöſungsmannſchaften dürfen je 12 Stunden vor und nach ihrer
regelmäßigen Beſchäſtigung zur Arbeit nicht verwendet werden
Die den Ablöſungsmannſchaſten zu gewährende Ruhe muß das
Mindeſtmaß der den abgelöſten Arbeitern gewährten Ruhe erreichen

Bäcker und Conditorgewerbe
1 Die Beſchäftigung von Arbeitern iſt an allen Sonn

Feſttagen während 10 Stunden geſtattet
Bedingung Jedem Arbeiter iſt an jedem Sonn und Feſt

tage eine unnnterbrochene Ruhe von 14 Stunden in Väckereien
von 12 Stunden in Conditoreien zu gewähren Der Beginn
dieſer Ruhezeit iſt in Bäckereien früheſtens von 12 Uhr Nachts
ſpäteſtens von 8 Uhr Morgens in Conditoreien früheſtens von
12 Uhr Nachts ſpäteſtens von 12 Uhr Mittags ab zu rechnen

Ferner iſt jedem Arbeiter mindeſtens an jedem dritten Sonn
r zum Beſuch des Gottesdienſtes erforderliche Zeit frei
zugeben
2 Diejenigen Arbelter welchen nach der Beſtimmung zu 1

eine Ruhezeit von 14 bezw 12 Stunden zuſteht dürfen während
dieſer Ruhezeit beſchäftigt werden

3 in Väckereien mit Arbeiten die zur Vorbereitung der
Wiederanfnahme der regelmäßigen Arbeit am nächſten
Tage nothwendig ſind ſofern ſie nach 6 Uhr Abends
ſtattfinden und nicht länger als 1 Stunde dauern

in Conditoreien mit der Herſtellung und dem Austragen
leicht verderblicher Waaren die unmittelbar vor dem

Genuß hergeſtellt werden müſſen Eis Crèmes u dgl
Bedingung zu b Sind in Conditoreien Arbeiter noch nach

12 Uhr Mittags beſchäſtigt worden ſo müſſen ſie an einem der
nächſten ſechs Werktage von Mittags 12 Uhr ab von jeder Arbeit
freigelaſſen werden

3 Für Gemeinden in deuen die Bäcker ortsüblich an Sonn
und Feſttagen für ihre Kunden das Ausbacken der von dieſen be
reiteten Kuchen oder das Braten von Fleiſch beſorgen kann von
der unteren Verwaltungsbehörde geſtattet werden daß in jedem

und

während höchſtens drei Vormittagsſtunden über die unler Ziffer 1
ſreiaegeberg Zeit hinaus beſchäftigt wird 8
waagren hergeſtellt werden iſt die Beſchäftigung ſolcher Arbeiter
die an Sonn und Feſitagen ausſchließlich mit der Herſtellung
von Conditorwagren beſchäftigt ch
für Conditoreien die Beſchäſtigung der übrigen Arbeiter nach
den Beſtimmungen für Bäckereien zu regeln

Als Bäckerwaare iſt dasjenige Vackwerk zu behandeln welches
berkömmlich unter Verwendung von Hefe oder Sauertelg ohneBelmiſchung von Zucker zum Leig hergeſtellt wird

t 4 FleiſchergewerbeDie Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſttagen
ſür 3 Stunden welche bis zum Beginn der für den Hauptgottes
dienſt ſeſtgeſetzten Unterbrechung der Verkaufszeit im Handels
gewerbe reichen dürfen iſt geſtattet

Bedingung wie zu a
Barbier und Friſenrgewerbe

Die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſt
tagen bis 2 Uhr Nachmittags iſt geſtattet

Bedingung Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei
Stunden dauern ſo ſind die Arbeiter entweder an jedem dritten
Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag
mindeſtens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends
oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeits
tages und zwar ſpäteſtens von 1 Uhr Nachmittags ab von jeder
Arbeit freizulaſſen

Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am Beſuch des
Gottesdienſtes behindert werden ſo iſt ihnen an jedem dritten
Sonntag die zum Beſuch des Gottesdienſtes erforderliche Zeit
freizugeben

Waſſerverſorgungsanſtalten
Die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſttagen

mit Arbeiten die für den Betrieb unerläßlich ſind iſt geſtattet
Bedingung bei bloßem Tagesbetrieb wie zu e bei unnnter

brochenem Betrieb wie zu b
8 Badeanſtalten

Die Beſchäſtigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſttagen
iſt geſtattet

Bedingung für diejenigen Badeanſtalten die nicht nur in der
wärmeren Jahreszeit betrieben werden wie zu e

Soweit die Badeanſtalten zu Heilzwecken beſtimmt ſind finden
auf ſie wie auf Heilanſtalten überhaupt die Beſtimmungen der
Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe keine Anwendung

h Zeitungsdruckereien
1 Die Beſchäſtigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſt

lagen mit Ausnahme des zweiten Weihnachts Oſter und
Pfingſtfeiertages bis 6 Uhr Morgens zur Herſtellung der
Morgenausgabe iſt geſtattet

Bedingung Nach Herſtellung dieſer Ausgabe muß der Be
trieb bis um 6 Uhr Morgens des folgenden Werktages ruhen
2 Soweit der Vertrieb der Zeitungen nicht durch beſondere
Spediteure ſtattfindet ſondern einen Theil des Zeitungsdruckerei
betriebes bildet können dafür die nach der Anweiſung betreffend
die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für die Zeitungsſpedition
zuläſſigen Arbeitszeiten gewährt werden

Bedingung Beim Vertrieb der Zeitungen an Sonn und
Feſttagen dürfen Perſonen die bei der Herſtellung der Morgen
ausgabe beſchäftigt geweſen ſind nicht Verwendung finden

Anſtalten zur Mittheilung telegraphiſcher Nach
rxrichten an Abonnenten

Die Beſchäftigung von Arbeitern allen Sonn und Feſtſtagen
mit Arbeiten die ſür den Betrieb unerläßlich ſind iſt geſtattet

Bedingung wie zu e
Photographiſche Anſtalten

Die Beſchäftigung von Arbeitern iſt geſtattet
1 an den vier letzten Sonntagen vor Weihnachten zum

Zwecke der Aufnahme von Porträts des Kopirens und
I irens für 10 Stunden bis ſpäteſtens 7 Uhr

ends
2 an allen übrigen Sonn und Feſttagen zum Zwecke der

Auſnahme von Porträts im Sommerhalbjahr für
6 Stunden bis ſpäteſtens um 5 Uhr Nachmittags im
Winterhalbjahr für 5 Stunden bis ſpäteſtens um
3 Uhr Nachmittags

Die Ausnahme unter 2 findet keine Anwendung auf den erſten
Weihnachts Oſter und Pfingſtfeiertag

Bedingung wie zu e
h Gewerbe der Köche

Die Beſchäftigung von Arbeitern an allen Sonn und Feſttagen
iſt geſtattet

Bedingung wie zu e
m Vierbranereien Eisfabriken MolkereienDie Verſorgung der Kundſchaft mit Bier Roheis und Molkerei

produkten an Sonn und Feſttagen während der für den Handel
Betriebe ein über 16 Jahre alter Arbeiter mit jenen Arbeiten

Halle a den 4 April 1895
mit dieſen Gegenſtänden freigegebenen Stunden iſt geſtattet

ür Betriebe in denen ſowohl Bäckerwagren als Conditor

t werden nach den Beſtimmungen

MineralwaſſerfabrikJn der wärmeren Fahreszeit iſt für 3 Stundei des Hauptgottesdienſtes die ſuchen den gekence i
olchen Arbeiten geſtattet dieJorderiich ſind ſt zur Verſorgung der Kundſchaft er

o Bekleidungs und Peiigungengtzerbe mit haudwerks
mäſtigem Vetriebe

Be ehgrrig wer e m i Kunden iſt bis zum
eginn der für den Hauptgottesdienſt feſtgeſetztder Verkaufszeit im Handelsgewerbe geſlattet Bien Unterbrechanig

II

Für Betriebe mit Wind oder unregelmäßiger Waſſerkraſt ſoweitdieſelben nicht dem Oberbergamt unterſtehen ſertraſt

1 Als vorwiegend mit Wind oder Waſſerkraft arbeitend iſt ein
Triebwerk dann anzuſehen wenn eine andere Triebkraft Damp
Gas Electrizität u dal nur beim Verſagen der Wind oder
Waſſerkraſt eintritt oder wenn im Falle des Nebeneinander
wirkens der Wind oder Waſſerkraft mit einer anderen Triebkraſt
die Wind oder Waſſerkraft bei normalem Betriebe die ſtärkere
Hanptkraft iſt Letzteres iſt bei Waſſertriebwerken in der Regel

dann anzunehmen wenn bei mittlerem Waſſerſtand die Waſſer
kraft mehr als die Hälfte der zum normalen Betriebe des Werkes
erforderlichen Kraft lieſert

2 Als nnregelmäßig iſt eine Waſſerkraſt dann anzuſehen wenn
der Waſſerzufluß während der jährlichen Betriebszeit in Folge
elementarer Einwirkungen z B Trockenheit Hochwaſſer Froſt
oder aus anderen Gründen Mitbenutzung des Waſſers zu
anderen Zwecken z B Bewäſſerungsanlagen u ſ erheblichen
Schwankungen unterworfen iſt und dadurch ein ununterbrochener
oder gleichmäßiger Waſſerbetrieb unmöglich gemacht wird

Bei Prüfung der Frage ob eine Waſſerkraft unregelmäßig iſt
ſind hiernach außergewöhnliche Naturereigniſſe die nicht regel
mäßig während der jährlichen Betriebszeit wiederkehren ſowie
ſolche Umſtände außer Betracht zu laſſen die zwar im Laufe des
Jahres öfters wiederkehren jedoch die unnnterbrochene oder
gleichmäßige Fortführung des Betriebes im gewöhnlichen Um
fange nicht weſentlich hindern

3 Die Ausnahmen haben nur den Zweck Ausfälle der regel
mäßigen werktägigen Arbeitszeit welche durch Verſagen der
Triebkraft verurſacht werden auszugleichen ſoweit ein wirth
ſchaſtliches Bedürfniß hierzu vorliegt Jn der Regel wird ein
ſolches Bedürfniß nicht anzuerkennen ſein wenn und ſoweit bis
her die Sonntagsarbeit nicht üblich war

Bei Geſtattung der Ausnahmen iſt thnunlichſt zu ermitteln an
wieviel Wochentagen während der jährlichen Betriebszeit die
Triebkraſft ganz oder theilweiſe zu verſagen pflegt und dement
ſprechend iſt die Zahl der Sonn und Feſttage an denen eine
Beſchäſtigung ſtattfinden darf und die Dauer dieſer Beſchäftigung
zu bemeſſen

4 Ausnahmen werden nicht zuzulaſſen ſein für größere Be
triebe welche zwar vorwiegend mit Wind oder unregelmäßiger
Waſſerkraſt arbeiten ſich daneben aber ſtändig einer Hilfskraſt
bedienen ſofern dieſe Hilfskraft an Werktagen beim Verſagen der
Wind oder Waſſerkraft die Fortführnung des Betriebes in einem
nicht weſentlich beſchränkteren Umfange ermöglicht

5 Kommt Wind vder Woſſer nur in einzelnen Theilen einer
gewerblichen Anlage als Triebkraft in Anwendung ſo erſtreckt ſich
die Geſtattung der Sonntagsarbeit nicht nur auf diejenigen Ar
beiten welche unter Benutzung des Wind oder Waſſertriebwerks
ausgeſührt werden ſondern auch anf ſolche Arbeiten die mit
jenen Arbeiten derart im Zuſammenhange ſtehen daß ſie nicht
wohl am vorhergehenden oder nachſolgenden Werktag vorge
nommen werden können

6 Die Beſchäftigung von Arbeitern mit Arbeiten welche nicht
an Werktagen vorgenommen werden können mit Ausſchluß des
erſten Weihnachts Oſter und Pfingſttages iſt geſtattet

für Windmühlen und für Getreidewaſſermühlen ſoweit ſie
nicht nebenbei Dampfkraſt beſitzen

an nicht mehr als 26 Sonn und Feſttagen im
Jahre

Bedingungen Den Arbeitern ſind mindeſtens Ruhezeiten
gemäß 8 1050 Abſ 3 oder Abſ 4 der Gewerbeordnung oder die
e in der Bedingung zu I 1e angegebenen Ruhezeiten zu ge

währen
Die Sonn oder Feſttagsarbeiten ſind von dem Ge

wer betreibenden mit den im s 1050 Abſ 2 bezeichneten
Angaben über die Zahl der beſchäftigten Arbeiter
die Dauer ihrer Beſchäftigung ſowie die Art der vor
genommenen Arbeiten in das daſelbſt vor geſchriebene
Verzeichniß einzutragen

Merſeburg den 29 März 1895
Der Königliche Regierungs Präſident

Graf zu Stolberg

Die Polizei Verwaltung
Bekanntmachung

betreffend Hunde Stener
Für das Jahr 1895/96 iſt eine nene Hundeſteunermarke eingeführt Nach bringt unter der Bezeichnung

Bekanntmachung
Der Kaufmann Albin Kitze hier Große Klausſtraße Nr 38 wohnhaſt

Blüthen Honig Syrnp

Art ioreSonnabend den 6 d Mts
Vorm 11 Uhr verſteigere ich Geiſt
ſtraſze 39 hier zwangsweiſe8 10 des Regulativs für die Erhebung der Hundeſteuer in der Stadt Halle a/S

vom 7 März 1892 ſind vom 2 April d Js an alle Hunde welche auf
der Straße oder an anderen öffentlichen Orten ohne dieſe neue Stener
marke betroffen werden von dem Hundefänger aufzugreifen

Halle a/S den 2 April 1895
Der Magiſtrat

Stande

Bekanntmachung
Es wird hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht daft der

während der Wintermongate an den Sonntagen Vormittags vor
Beginn des Hauptgottesdienſtes im ſtädtiſchen Leihamte ſtatt
gefundene Pfandeinlöſe Geſchäftsverkehr von Sonntag den 7 April
d J ab während der Sommermonate bis auf Weiteres eingeſtellt
wird und demnach das Leihamt Sonntags für jeden Geſchäſtsverkehr ge
ſchloſſen bleibt

Dagegen wird das Leihamt von Sonnabend den 6 April d Js ab bis
anf Weiteres an allen Sonnabenden behufs Einlöſung von Pſändern Nach
mittags bis 62 Uhr geöffnet ſein

Halle a/S den 11 März 1895
Der Magiſtrat

Stande

ein von ihm ſelbſt bereitetes Nahrungsmittel zum Verkauf welches wie durch
chemiſche Unterſuchung feſtgeſtellt worden iſt aus etwa 159 unreinem Honig
und 850/0 hellem Capillärſyrup alſo Stärkeſyrup beſteht

Da die Bezeichnung Blüthen Honig Syrup wohl geeignet iſt im
Publikum den Glauben zu erwecken als beſtände derſelbe ans reinerem Honig
und aus Rohr bezw Rübenzucker Syrup ſo wird der oben gedachte Befund
der chemiſchen Unterſuchung hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht

Halle alS den 25 März 1895
Die PolizeiVerwaltung

Bekanntmachung
Jm Monat März ſind an Geſchenken und Sühnegeldern bei der

Armenkaſſe eingegangen
vom Schiedsmann Hrn Walter aus dem Vergleich B T 30,00

2 vom Schiedsmann Hrn Gre bin aus dem Vergleiche A R F Fr 6,00
3 vom Schiedsmann Hrn Erlecke aus dem Vergleiche K 3 ,00
4 vom Rechtsanwalt Herrn Riemer in Sachen H Sch 15,00
5 vom Kellner Herrn Otto Rechner aus dem Vergleiche R G 12,00
6 von Fräulein E L Geſchenk für die Armen 25,25

Halle a den 2 April 1895 Sa 91,25 4Die Armen Direetion
Zernnal

Bekanntmachung
Die Beſtimmungen des t 16 der Polizel Verordnung über die äuſzere

Heilighaltung der Sonn und Feſttage vom 21 März 1879 nach weichen
während der ganzen mit dem Palinſonntage beginnenden Charwoche Schau
ſtellungen Concerte Bälle und ähnliche Luſtbarkeiten in öffentlichen Lokalen
nicht ſtattfinden ſollen werden mit dem Bemerken hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß gebracht daß etwa eingehende Anträge auf Ertheilung der Erlaubniß
zur Abhaltung ſolcher Vergnügnngen nicht berückſichtigt werden können

Halle q/S den 3 April 1895
Die PolizeiVerwaltung

Bekanntmachun
17Der am 12 März 1886 hierſelbſt geböreye als Carl Gottfried

Lonis Möbius ſorgt ch für ſein Kind ſo daß wir gezwungen ſind daſſelbe

qus Armwenmitteln zu verpflegen JWir bitten um gefällige Mittheilung ſeines Aufenthaltsortes
Halle a /S den 5 März 1895

Bekanntmachung
Dex am 21 Jannar 1861 zu Halle a/S geborene Tiſchler Georg

Friedrich Beck deſſen gegenwärtiger Aufenthalt unbekannt iſt ſorgt nicht ſür
ſein Kind ſodaß daſſelbe aus öffentlichen Miteln verpflegt werden muß Wir
bitten um Mittheilung ſeines Aufenthaltsortes

Halle a/S den 2 Februar 1895
Die Armen Direktion

8ernial
Der unter dem 20 Dezember 1894 hinter den Knecht Karl Spröte

aus Schraplau erlaſſene Steckbrief iſt erledigt J IVd 968/94
Halle g/S den 1 p 1895

Der Königliche Erſte Staatsanwalt

Aufruf
Kilcher aus Halle a

kten J V e /95 wird erſucht
Die Armen Direetion

Zernial
le a/S den 31 März 1895l Hatte Der Königliche Erſte Staatsanwalt

Ww g

t d igen Aufenthaltsortes des Zimmermanns FranzS eng e am 17 Juni 1873 und Nachricht zu den

mehrere Leiter und Langholzwagen
1 Kutſchwagen 2 Arbeitspferde eine
große Partie Cigarren und Eiſen
waaren mehrere Sophas Schränke
Kommoden Tiſche Stühle c

IIirseh Gerichtsvollzieher

Holz Auetion
mit kiefern Staugen II III und
550 Grubenſtempel 212 4 mm lang

Mittwoch den 10 d Mts
Vorm 10 Uhr

im Schlage Waidenhaide
Pouch bei Bitterfeld den /4 1895

Jeuntzſch Förſter ar
e Unternehmungen halber m

ich willen es Eckhaus S
fahrt und Garten in einer kl verkehrs
reichen Stadt in welchem ein Eiſen
u KurzwagrenGeſchäft verbunden mit
Schloſſerei welches ſich auch z jedem
anderen Geſchäft eignet betrieben wird
unter günſtigen Bedingungen zu ver
kaufen Bitte Offerten einzuſenden an
G Stieler Reſtaurant zum Schleif

ſtein Deſſau Zerbſterſtr a
Das in der Stadt Zeitz belegene

der in Concurs verfallenen Firma
Hoppe Kruſchwitz Nächf gehöri
eweſene zur Dampf Dreherei
raiſerei u Schnitzerei eingerichtete

Fabrikgebäude m Dampfmaſchine
Keſſelhansg und ſämmtlichen
ſchinen u Zubehörungen
lagsränmen großte Hof u Ein
W re ich für den billigenreis von 28,000 Mk zu verkaufen

Das geräumige Fabrikgebäude würde
5 auch zu anderem Fabrikbetriebe

e nenKentnel könnte auch ein daneben
belegenes Wohnhaus init oder ohne
Garten mit abgegeben werden ar

Rechtsanwalt Reiling in Zeit

e
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S 100 O Os Bräuer Co üaptGolert

Berlin Friedrichs I80
Telegramm Adresse Lotteräebräuer Berlin 205 e M 1,680,0005 ra un JFeder Bestellung sind für Porto und Gewinnliste 30 Pf für Einschreiben 20 Pf extra beizufügen

Halleſche Straßenbalhn
Die Herren Aktionäre unſerer Geſellſchaft beehren wir uns zu der am

Montag den 29 April 1895 Mittags 12 UhrWem daran gelegen eS ſtaltfindenden ordentlichen Generalverſammlung ergebenſt einzuladen

wirklich ſolid und modern gearbeitete vorzüglich ſitzende

Herren u Knaben Garderobe

re J 75 Se h

1 Entgegennahme des Geſchäftsberichtes und der Reviſionsberichte ſowie

zu deunkbar billigſten Preiſen zu kaunfen decke ſeinen Bedarf bei

Vorlage der Bilanz und Gewinn und Verluſtrechnung per 31 Dezember
1894

Schneidermeiſter

2 Genehmigung der Bilanz und Beſchlußfaſſung über Verwendung des

e

A4 Gr Alrichſtr Halle aS Gr Alrichſtr 44 J

S Anfertigung nach Maaßß
Lager fertiger Ierren u Anaben Garderoben

4 Wahl von Anfſichtsraths Mitgliedern
6 Wahl von 2 Reviſoren

Da ich bekanntlich meine Konfektion von hieſigen tüchtigen Schneidern anfertigen S
laſſe dieſelbe ſelbſt zuſchneide und nur gute Stoffe und Zuthaten verwende ſo hat ſich der S

ſelben bis Abends 6 Uhr bei der Geſellſchaſtskaſſe oder bei einer der nachbe
l nannten Bankſirmen

II F Lehmann Hier
Becker Co Leipzig
Bernhd Loose Co Bremenn zu hinterlegen

Halle a den 2 April 1895
Der Aufſſichtsrath

Heinrich Lehmann Königlicher Commerzienralh
Vorſitzender

Stagatlich genehmigte

Privatknabenſchule in Halle
Friedrichſtr 24Unterricht in Klaſſen von geringer Schülerzahl

Vorſchul Gymnaſial und Realklaſſen
Schnlanfang 18 April morgens 8 Uhr

F Nütter A ZanderKbotert gehe Iehr mm Erziehung Anglalt

Bad Sachsa Südhar7
Die Abgangszeugnisse berechtigen zum Einj Freiw Dienst

Prospecte kostenfrei durch die Direction ad

x llof Kalligraph Pix s
e Schreib Lehr Methode S

Lehre unter Garantie einem Jeden auch schon im vorgerückten Alter
ohne jede Vorkenntnisse

Deutsch Latein Kopf und Rundschrift rner
Piniache und doppelte Buchführung

Streng durchgeſührtes System des Einzel Unterrichts
Anmeldungen und Lintritt täglich Mässiges IIonorar

F Wehmer LKalligraph Or Steinstr 18

P S Zur Batk Saiſona E Manno Cotthus empfiehltVerl Heife v s e E Hugo Klose Marßtt
h ehe reren Gelegenheitstauf vorzügliche Vachbulter

Eine größere Anzahl circa 70 bis

Gemäß 8 25 des Geſellſchafts Statuts werden die Herren Aktionäre er
ſucht ihre Aktien für die Generalverſammlung ſpäteſtens am 8 Tage vor der

Umſatz meines Geſchäfts ſeit 10 Jahren von Jahr zu Jahr geſteigert was der beſte J
Beiveis für die Reellität meines Geſchäfts iſt

vVöhn gettfeden

Verſandhans
Heinrich Weißenber

Berlin N Landsbergerſtr 89
verſendet zollfrei bei freier Verpackung gegen
Nachnahme jedes Quantum garantirt neuer
doppeltgereinigter füllkräftiger VBettfedern
das Pfund 50 Pf und 85 Pf HalbDaunen
das Pfund Mk 1,25 und 1,50 prima
Mandarinen Ha Daunen das Pfund
Mk 175 weiſt böhm Rupf das Pfund
Mk 2 und Mk 2,50 und echt chineſiſche

Mandarinen Ganz Daunen
das Pfund Mk 285

W Von dieſen Daunen find 3 Pfd
z groß Oberbett 1 Pfd z groß

Kiſſen völlig ausreichend
Preisverzeichniß und Proben gratis

Viele Anerkennungsſchreiben

rovinzial Gelangbücher
in dauerhaften und geſchmackvollen Einbänden

in den verſchiedenſten Preislagen
empfiehlt

Otto IIendel Buchhandlung Markt Ar 24

pw

S Direct an Private
S r Wo h f i h t i ch v a versendet 8 reell Fabrikate

Buckskin Cheviot u Kamm
pa

g e e 55 Pfg 3 Fruch nen dariniter verſchiedene Schmelzbutter à Pfund 90 Pfg
t g e c ee PVrische fette Landbutter à Pfd 80 u 90 Pfgnel überall Kä h ae e Geld 1 chränke Feinste Tischbutter à Pfd 100 110 Pfg

mit Stahlpanzer
hat bedeutend unter früherem Koſten
preis ſehr billig abzugeben

A RiesslerMaſchinen n nZerbſt in Anh aa
IV 4

Dier extra groß und friſch à Mol 65 Pfg
Vollsaftigen Bmmenthaler à Pfd 100 Pfg
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